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► Nr.  VO/2023/12746-01
öffentlich

Lübeck, 28.11.2023
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.102 - Zentrale Verwaltungsdienste

Bearbeitung: Beate Lege (E-Mail: beate.lege@luebeck.de Telefon: 122 - 7450)

AT: Bürgerentscheid " Klimaentscheid Lübeck"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

30.11.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich

Beschlussvorschlag:

1. Der Abstimmungstag für den Bürgerentscheid wird auf Sonntag den 14. Januar 
2024 festgelegt.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Bürgerinnen und Bürger im angemesse-
nen Umfang durch Veröffentlichungen über den Standpunkt der Bürgerschaft zum 
Bürgerentscheid zu informieren und für die Position der Bürgerschaft zu werben.

3. Der als Anlage 2 beigefügte inhaltliche Standpunkt der Bürgerschaft für die Ab-
stimmungsberechtigten wird beschlossen.

4. In den Gemeindeabstimmungsausschuss werden als Beisitzerinnen und Beisit-
zer, sowie als Stellvertreterinnen und Stellvertreter gewählt.

Beisitzer:innen Stellvertreter:innen

SPD/FW Petereit, Peter Vahlendieck, Tamina
SPD/ FW Voht, Gregor Prüß, Renate
CDU Lötsch, Christopher N.N.
CDU Mauritz, Jochen N.N.
GRÜNE Pott, Sophie-Marie D‘Amico, Kimberly
GRÜNE Meyer, Ruben Schulze, Andreas
FDP Herkenberg, Vera Müller, Rolf
AfD Groß, Dirk Stappen, Markus

5. Der als Anlage 3 beigefügte Stimmzettel mit der Abstimmungsfrage wird zur 
Kenntnis genommen.

6. Der als Anlage 4 beigefügte Zeitplan zur Durchführung der Abstimmung wird zur 
Kenntnis genommen.

7. Für die Durchführung des Bürgerentscheides werden im Rahmen des Haushaltes 
2023 ergänzend 160.170,00 Euro überplanmäßig gemäß § 82 GO im Produkt 
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121001 Statistik und Wahlen geordnet (Anlage 1 finanzielle Auswirkungen). Die 
Deckung erfolgt über das Produktsachkonto 111032.000.5271000. Die zusätzli-
chen Aufwendungen für Personal und Öffentliche Bekanntmachungen von jeweils 
30.000,00 Euro können durch bereits im Haushalt geordnete Mittel mit aufgefan-
gen werden.

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)

entfällt

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.101 Bürgermeisterkanzlei Zustimmung
1.300 Bereich Recht Keine rechtlichen Bedenken
1.101.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zustimmung
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
3.390 Naturschutz Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen X Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Es sind die Belange der Abstimmungsbe-
rechtigten betroffen. Dabei wird nicht zwi-
schen Jugendlichen ab 16 Jahren und Er-
wachsenen unterschieden. Die Beteiligung 
erfolgt für alle an den Kommunalwahlen 
wahlberechtigten Personen ab 16 Jahren in 
gleichem Umfang.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
Gemeindeordnung

Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
X Ja – Begründung:

auf eine Begründung an dieser Stelle wird 
verzichtet. Auf die weiteren Ausführungen 
zur Beschlussvorlage wird verwiesen.

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

entfällt



Seite: 3/5

Begründung:
Zu 1:

Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein als Kommunalaufsichtsbehörde hat mit 
Schreiben vom 18. Oktober 2023 das bei der Hansestadt Lübeck eingereichte Bürgerbegeh-
ren „Klimaentscheid Lübeck“ mit folgender Fragestellung;

Sind Sie dafür, dass der städtische Masterplan hinsichtlich seiner Maßnahmen so angepasst 
wird, dass darin die Klimaneutralität für die Hansestadt Lübeck insgesamt bis 2035 verankert 
wird?

für zulässig erklärt.

Gem. § 16 g Abs. 3 GO entfällt der Bürgerentscheid, wenn die Bürgerschaft die Durchfüh-
rung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme in unveränderter oder in einer von 
den Vertretungsberechtigten gebilligten Form beschließt.

Im Falle des erfolgreichen Bürgerentscheides oder entsprechend eines geänderten Be-
schlusses der Bürgerschaft ist der städtische Masterplan hinsichtlich der darin enthaltenden 
Maß-nahmen so anzupassen, dass darin die Klimaneutralität für die Hansestadt Lübeck bis 
2035 verankert wird.

An der bisherigen Beschlusslage zum Masterplan Klimaschutz wird festgehalten, siehe An-
lage 2.

Zu 2:

Gem. § 16 g Abs. 6 GO § 10 Abs. 1 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeinde-
, der Kreis- und der Amtsordnung (GKAVO) muss der Bürgerentscheid binnen 3 Monaten 
nach der Zulässigkeitsentscheidung durch die Kommunalaufsichtsbehörde stattfinden. Die 
Bürgerschaft legt dafür einen Sonntag fest.

Für die Durchführung des Bürgerentscheides gelten nach § 10 Abs.3 GKAVO die Bestim-
mungen des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) und der Gemeinde- und Kreis-
wahlordnung (GKWO) über die Gemeindewahl entsprechend. Unter Berücksichtigung der 
dort vorgeschriebenen wahlrechtlichen Fristen und Termine wird nach erfolgter Anhörung der 
Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens der Abstimmungstag für den Bürgerentscheid 

auf Sonntag, den 14. Januar 2024, festgelegt.

Zu 3. und 4:

Nach der auch vom Innenministerium des Landes geteilten herrschenden Meinung in der 
jüngeren Rechtsprechung, ist es zulässig, das die Gemeindevertretung im Zusammenhang 
mit der Information der Bürgerinnen und Bürger zum Gegenstand des Bürgerentscheids wer-
tend Stellung nimmt. Eine Neutralitätspflicht besteht insoweit nicht.

Die Pflichten der HL zur Information der Abstimmungsberechtigten ergeben sich aus § 16 
Abs. 6 GO in Verbindung mit § 10 Abs. 2 GKAVO. Danach muss die Hansestadt Lübeck die 
Standpunkte und Begründungen der Bürgerschaft und der Vertretungsberechtigten in glei-
chem Um-fange schriftlich darlegen und den abstimmungsberechtigten Bürgerinnen und 
Bürgern so rechtzeitig zur Kenntnis bringen, dass sie diese in ihre Entscheidung einbeziehen 
können.

Der als Anlage 2 beigefügte inhaltliche Standpunkt der Bürgerschaft für die Abstimmungsbe-
rechtigten ist somit zu beschließen. 
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Ziel ist es, dass die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger bereits vor der Abstimmung 
mit den Argumenten vertraut sind. Insbesondere soll verdeutlicht werden, dass auf die Ab-
stimmungsfrage im Bürgerentscheid mit NEIN geantwortet werden muss, wenn die beste-
henden Beschlüsse der Bürgerschaft zum Masterplan Klimaschutz aufrechterhalten werden 
sollen. 

Die Darstellung der jeweiligen Standpunkte und Begründungen erfolgt durch
amtliche Bekanntmachung gemäß § 17 Abs. 1 der Hauptsatzung (Bereitstellung im Internet). 
Ergänzend wird die schriftliche Darlegung zur Einsichtnahme (im Rathaus) ausgelegt.

Zusammen mit der Abstimmungsbenachrichtigung wird den abstimmungsberechtigten Per-
sonen bis spätestens am 21 Tage vor dem Abstimmungstag eine Information über den Ab-
stimmungsgegenstand sowie die Standpunkte und Begründungen der Bürgerschaft und der 
Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens in gleichem Umfang zugestellt (§ 16 Abs. 6 
Satz 2 GO). Die Darlegung erfolgt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 GKAVO in zusammengefasster 
Form. Das Schreiben enthält auch einen Hinweis darüber, wo die ausführliche Darlegung im 
Internet und zur Einsichtnahme in den Räumen der HL zu finden ist.

Zu 5:

Für die Durchführung des Bürgerentscheides ist ein Gemeindeabstimmungsausschuss zu 
bilden. Rechtsgrundlage hierfür ist § 12 Abs. 1 und 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes 
(GKWG).  Der Gemeindeabstimmungsausschuss besteht aus dem Gemeindeabstimmungs-
leiter als Vorsitzendem und acht Beisitzerinnen und Beisitzern. 

Gemeindeabstimmungsleiter ist kraft Gesetzes der Bürgermeister. Er wird die Bereichsleite-
rin des Bereichs zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen, Frau Beate Lege, zur 
stellvertretenden Gemeindeabstimmungsleiterin berufen.

Die Beisitzerinnen und Beisitzer sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden 
von der Bürgerschaft aus dem Kreis der Abstimmungsberechtigten gewählt. Dabei sollen 
möglichst die im Wahlgebiet vertretenen politischen Parteien und Wählergruppen berück-
sichtigt werden.

Die in der Bürgerschaft vertretenen politischen Parteien und Wählergemeinschaften haben 
die im Beschlussvorschlag aufgeführten Beisitzerinnen und Beisitzer sowie deren Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter für die Bildung des Gemeindeabstimmungsausschusses vorge-
schlagen.

Zu 6.:

Der Entwurf des Stimmzettels mit der Abstimmungsfrage ist zur Information beigefügt (Anla-
ge 2).

Zu 7.:

Der Zeitplan mit den im Rahmen der wahlrechtlichen Organisation des Bürgerentscheides 
wichtigsten Fristen und Terminen ist zur Information beigefügt (Anlage 3).

Zu 8.:

Die von der Verwaltung für die Durchführung des Bürgerentscheides benötigten Haushalts-
mittel belaufen sich auf insgesamt 220.170,00 Euro. Dabei handelt es sich im Wesentlichen 
um Personalkosten für notwendige zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Team Sta-
tistik und Wahlen, die Kosten für den Druck und Versand der Abstimmungsbenachrichtigun-
gen und der Briefwahlunterlagen, Öffentlichkeitsarbeit, Transportkosten für Wahlurnen und 
Erfrischungsgelder für die ehrenamtlichen Wahlvorstände. Die Abstimmungsberechtigten 
erhalten keinen gesonderten Informationsbrief, die Informationen zum Abstimmungsgegen-
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stand wer-den zusammen mit der Abstimmungsbenachrichtigung versandt.

Anlagen:
Anlage 1: Finanzielle Auswirkung
Anlage 2: Inhaltlicher Standpunkt der Bürgerschaft
Anlage 3: Stimmzettel
Anlage 4: Zeitplan

Bürgermeister Jan Lindenau
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